
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/1/27 11Os156/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1987

Norm

StGB §43 Abs2

Rechtssatz

"Gewähr" bei mehrjährigen (zwölf Jahre!) Wohlverhalten des unbescholtenen Angeklagten seit der Tat (§ 146, § 147 Abs

3, § 148, zweiter Fall, und § 15 StGB).

Entscheidungstexte

11 Os 156/86
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